
 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Staat und Demokratie 

Gewalt gegen Frauen ï eine Gefahr für Frieden und  

Sicherheit ï Was unternimmt die GTZ dagegen? 

Sexuelle Gewalt in Konflikten  

Im Jahr 2010 jährt sich die Verabschiedung der UN-

Resolution 1325 zum zehnten Mal. Die internationale Ge-

meinschaft ist verpflichtet, Bericht darüber zu erstatten, wie 

sie zur Umsetzung beigetragen hat. Die Resolution fordert 

u. a.: 

 die Integration der Geschlechterperspektive in alle 

Bereiche von Friedenseinsätzen, Wiedereingliederung 

und Wiederaufbau.  

 Ausbildungsprogramme zur Sensibilisierung von Si-

cherheitskräften in Friedensmissionen, um sexueller 

Gewalt gegen Frauen durch das Sicherheitspersonal 

in den Krisengebieten vorzubeugen.  

 alle Akteure der internationalen Staatengemeinschaft 

auf, Frauen im (Post-)Konflikt besonderen Schutz 

zukommen zu lassen und  

 Frauen in Friedensverhandlungen aktiv einzubinden.  

Auf die UN-Resolution 1325 aufbauend wurde 2008 die 

UN-Resolution 1820 verabschiedet, die sexuelle Gewalt als 

Kriegsverbrechen und Gefahr für Frieden und Sicherheit 

verurteilt. Mit der UN-Resolution 1888 wurden 2009 bishe-

rige Forderungen präzisiert und diesen wurden durch einen 

Sonderberichterstatter sowie Sanktionsmöglichkeiten weite-

rer Nachdruck verliehen. Die wenig später verabschiedete 

UN-Resolution 1889 hebt die Rolle hervor, die Frauen im 

Post-Konflikt in friedensstabilisierenden Maßnahmen über-

nehmen können. 

Diese Resolutionen tragen der Tatsache Rechnung, dass 

Kriege und bewaffnete Konflikte von Frauen und Männern 

unterschiedlich erlebt werden. Besonders Frauen erfahren 

Unterdrückung und Ausbeutung durch sexuelle Kriegsge-

walt, wie Massen- und Mehrfachvergewaltigung (oft mit 

Schwangerschaftsfolge), Zwangsprostitution und sexuelle 

Sklaverei. Gezielte Ansteckung mit HIV/AIDS sowie Geni-

talverstümmelung und Zwangsabtreibungen nehmen Frau-

en ferner die Möglichkeit, neues Leben zu geben. 

   
 

Sexuelle Kriegsgewalt verfolgt das Ziel, die gegnerische 

Seite durch Zerstörung familiärer und gemeinschaftlicher 

Strukturen zu erniedrigen oder gar zu vernichten. Sie zielt 

nicht nur auf die Frauen selbst ab. Den Männern wird ihre 

Machtlosigkeit vor Augen geführt, nämlich den Schutz der 

Familie und Gemeinschaft nicht länger gewährleisten zu 

können. Um diese Erniedrigungen und vermeintlichen 

Schwächen abzuwehren, werden Missbrauchte vom sozialen 

Umfeld häufig zu (Mit-) Schuldigen gemacht und aus Fami-

lien und Gemeinden ausgestoßen. Ähnlich geht es auch 

einer wachsenden Zahl männlicher Opfer sexueller Gewalt 

in Konflikten. Bewaffnete Konflikte verstärken oftmals 

stereotype Rollenbilder mit einer militarisierten und gewalt-

sam aufgeladenen Männlichkeit, während Frauen zu ĂBehü-

terinnenô stilisiert werden. Diese Rollenbilder bestehen in 

Post-Konflikt-Phasen fort. So sind Post-Konflikt-

Gesellschaften von einem erhöhten Gewaltniveau geprägt, 

welches sich in häuslicher und öffentlicher Gewalt gegen 

Frauen niederschlägt. Diese Gewaltform verhindert u. a. 

eine ausgeglichene Beziehung zwischen den Geschlechtern 

Sexuelle Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflik-
ten: Zahlen und Fakten 

 
Å Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist für 51 Länder  

dokumentiert 

Å Ca. 70% aller vergewaltigten Frauen sind mit HIV/AIDS 

infiziert 

Å 90% aller Vergewaltigungen sind Massen- und  

Mehrfachvergewaltigungen 

Å Das Alter von sexuell missbrauchten Mädchen liegt bei 

10-17 Jahren  

Å Der Anteil von Frauen an Friedensverhandlungen liegt  

weltweit bei 4% 

Å 1.794 Frauen und 78.407 Männer nehmen an UN-

Friedensmissionen teil 

 



 
 

 

und kann eine strukturelle Ursache für einen erneuten Aus-

bruch eines gewaltsamen Konfliktes sein.  

Konflikte bieten aber auch die Chance, traditionelle Ge-

schlechterrollen aufzubrechen. So müssen Frauen aufgrund 

der Abwesenheit von Männern Aufgaben übernehmen, die 

zuvor nur den Männern zustanden. Sie sichern das Ein-

kommen ihrer Familien und organisieren das öffentliche 

Leben. Sie verrichten beispielsweise zusätzlich typisch 

männliche Arbeiten in Landwirtschaft und Handel und 

übernehmen politische Verantwortung in ihren Gemeinden. 

Diese neuen Rollen werden jedoch von zurückkehrenden 

Ehemännern meist nur schwer akzeptiert. Sie versuchen 

dann oftmals durch die im Konflikt erlernte Handlungswei-

se der Gewaltanwendung, die alte Geschlechterordnung 

wiederherzustellen. 

In Bezug auf die UN-Resolution 1325 und die Folgeresolu-

tionen ist die Förderung von Frauen in Konflikt- und in 

Post-Konflikt-Gesellschaften eine Grundvoraussetzung, um 

die Gewaltspirale aufzubrechen sowie Frieden und Sicher-

heit zu ermöglichen. Die zwei nachfolgenden Beispiele 

zeigen, welchen Beitrag die GTZ leistet und welche Wir-

kungen dabei erzielt wurden. 

Burundi: Unterstützung der Wiedereingliederung 

 
 

Burundis Geschichte ist überschattet von Auseinanderset-

zungen zwischen den Volksgruppen der Hutu und der 

Tutsi. Besonders verheerend waren die Massaker in den 

Jahren 1972 und 1993, bei denen mehrere hunderttausend 

Menschen starben. Sie waren Auslöser für eine Fluchtwelle 

von einer halben Million Menschen in die Nachbarländer 

und die interne Vertreibung unzähliger Menschen. Die 

Unterzeichnung des Friedensvertrages von Arusha im Jahr 

2000 stabilisierte die Lage in Burundi zunehmend und löste 

eine Rückkehrdynamik aus. Versöhnung und Wiedereinglie-

derung werden jedoch durch fortbestehendes Misstrauen 

und lokale Konflikte erschwert. Frauen sind, neben Kindern 

und alten Menschen, besonders von den Folgen des Bür-

gerkrieges betroffen und leiden noch immer unter der Ver-

letzung ihrer Rechte und gewalttätigen Übergriffen. 

Seit 2004 unterstützt die GTZ durch ein Kooperationsvor-

haben den Wiederaufbau in Burundi. Dieses dient der Stär-

kung lokaler Institutionen bei der Wiedereingliederung 

rückkehrender Flüchtlinge, Milizen, Ex-Kombattanten/ -

innen und intern Vertriebener, dem Wiederaufbau der Häu-

ser und der Konfliktbearbeitung. 

Im Fokus der GTZ stehen die kommunalen Planungspro-

zesse unter Beteiligung der Bevölkerung, die Förderung des 

Versöhnungsprozesses und die Stärkung der lokalen Konf-

liktlösungskompetenz. Frauen waren bislang auf kommuna-

ler Ebene unterrepräsentiert. Um eine aktive Teilhabe von 

Frauen an Planungsvorhaben und an Entscheidungen der 

kommunalen Verwaltung zu bewirken, sollen durch Aufklä-

rungs- und Sensibilisierungsarbeit in diesen Institutionen 

vermehrt Frauen eingebunden werden. 

 

 
 

Nach drei Jahren sind die Rückkehrer (6 Prozent der Bevöl-

kerung) in allen kommunalen Institutionen mit 14 Prozent 

Mitgliederanteil überproportional in der Gesamtbevölke-

rung repräsentiert. 35 Prozent der Rückkehrervertreter/ -

innen sind Frauen (2004: 0 - 5 Prozent, angestrebt waren 25 

Prozent). Damit sind die gesetzten Ziele des Vorhabens 

deutlich übertroffen. Die große Teilnahme von Frauen ist 

ein Zeichen dafür, dass sie sich aktiv am öffentlichen Leben 

und am Wiederaufbau beteiligen wollen, aber auch ein 

wachsendes Vertrauen gegenüber Angehörigen der anderen 

Ethnie aufbringen bzw. diesen Vertrauensaufbau selbst 

mitgestalten. 

 

Projekt: Unterstützung des Programmes zur Wiedereinglie- 

derung von Flüchtlingen  

Ziel: In der Provinz Gitega sind die sozio-ökonomischen 

Rahmenbedingungen für eine nachhaltige wirtschaftliche 

Entwicklung und Versöhnung verbessert. 

Lokale Partner: Ministerium für nationale Solidarität, Rück-

führung von Flüchtlingen und soziale Wiedereingliederung; 

Ministerium für Dezentralisierung und Gemeindeentwicklung; 

Ministerium für Planung und Wiederaufbau; Staatlicher Land-

wirtschaftsdienst auf Provinzebene 
Laufzeit: März 2004 bis Dezember 2010 (Verlängerung um 

eine weitere Projektphase bis Dezember 2013) 



 
 

 

 
 

Bislang wurden fast 18.000 Vertreter/ -innen lokaler Institu-

tionen (Frauenanteil: 42,8 Prozent) in gender-orientierter 

Entwicklung, Kampf gegen Frauengewalt, Familien- und 

Erbrecht, Förderung sozialer Kohäsion und Konfliktmana-

gement sowie Führungskompetenzen und partizipativen 

Planungsmethoden fortgebildet. Es ist angestrebt, die an-

fängliche Unzufriedenheit der Frauen mit den Konflikt-

schlichtungsstrukturen zu verringern: 83 Prozent der Frauen 

geben heute an, mit den lokalen Mechanismen zufrieden zu 

sein (geschätzter Ausgangswert: 40 Prozent). 

Ein signifikanter Erfolg des Vorhabens ist die Inanspruch-

nahme der Versöhnungsarbeit und der materiellen Unters-

tützungsleistung von 2.561 Haushalten intern Vertriebener. 

Über die Hälfte der geförderten Haushalte werden von 

Frauen geführt. So hat das Vorhaben einen Beitrag geleistet, 

ein seit Jahrzehnten bestehendes Misstrauen zu mindern, so 

dass die intern Vertriebenen aus den Lagern in ihre urs-

prüngliche Umgebung zurückkehrten.  

Kambodscha: Förderung der Frauenrechte 

 
 

In Kambodscha ist ein hohes Gewaltniveau in Familie und 

Gesellschaft zu beobachten. Die Mehrheit der Befragten 

einer Studie zu Gewalt gegen Frauen im Jahr 2005 glaubt, 

dass es bestimmte Gründe für einen Mann gibt, Gewalt 

gegen seine Frau anzuwenden. Insofern ist häusliche Gewalt 

ein drängendes Problem in der kambodschanischen Gesell-

schaft. Dieses hohe, gegen Frauen gerichtete Gewaltpoten-

tial ist unter anderem auf die langen Kriegsjahre und die 

traumatischen Ereignisse unter der Gewaltherrschaft der 

Roten Khmer zurückzuführen. Der gesellschaftliche Verhal-

tenskodex Ch´bap Srey schreibt Frauen zudem vor, zurück-

haltend, bescheiden und dem Mann gegenüber dienend zu 

sein. Häusliche Gewalt wird von der Gesellschaft primär als 

Privatangelegenheit der Familie gesehen. 

Um die Rechte der Frauen in Kambodscha zu stärken, 

unterstützt die GTZ seit 2002 ein Vorhaben mit dem Ziel, 

das Ministerium für Frauenangelegenheiten sowie andere 

relevante Regierungsstellen und Organisationen bei der 

Umsetzung eines Gewaltschutzgesetzes zu unterstützen. 

2005 wurde das Gesetz zum Schutz vor häuslicher Gewalt 

und zum Schutz von Opfern verabschiedet. Dies stellt einen 

ersten Erfolg dar und verbessert die Rechtsgrundlage der 

Frauen in Kambodscha erheblich. Das Gesetz umfasst die 

Prävention von sexueller und körperlicher Gewalt und 

schafft außerdem die Rechtsgrundlage dafür, dass auch 

Gemeinderäte, Dorfchefs und die Polizei bei Fällen häusli-

cher Gewalt eingreifen können. Ergebnisse einer neuen 

Studie zu Gewalt gegen Frauen von 2009 belegen, dass sich 

das Bewusstsein gegenüber häuslicher Gewalt bei der 

Mehrheit der Bevölkerung stark geändert hat. Es ist auch 

festzustellen, dass im Vergleich zu 2005 der Anteil von 

Polizisten, die häusliche Gewalt als nicht akzeptabel und als 

kriminell bewerten, stark angestiegen ist. 

 

 
 

Bei der Implementierung und Überwachung zur Einhaltung 

des Gesetzes unterstützt die GTZ das Ministerium für 

Frauenangelegenheiten. So gibt es landesweite Informati-

onskampagnen über Radio, Fernsehen und Werbetafeln, 

Projekt: Förderung der Rechte der Frauen  

Ziel: Das Ministerium für Frauenangelegenheiten (MOWA), 

weitere relevante Regierungsstellen und zivilgesellschaftliche 

Organisationen setzen das Gewaltschutzgesetz wirksam und 

effizient um. 

Lokaler Partner: Ministerium für Frauenangelegenheiten 

(MOWA); Königliche Akademie für Justizberufe; Social Servi- 

ces of Cambodia (SSC); Project Against Domestic Violence  

(PADV); Gender and Development Cambodia (GADC); Cam- 

bodian Defenders Project (CDP) 

Laufzeit: Juli 2002 bis Dezember 2010 



 
 

 

aber auch in Form von Broschüren und Büchern. Des Wei-

teren werden Fachkräfte im Frauenministerium, im Ge-

sundheitsbereich, in Polizei und Justiz, aber auch in NGOs 

geschult, die das Thema ebenfalls in die Öffentlichkeit tra-

gen und dabei helfen sollen, dass häusliche Gewalt nicht 

länger tabuisiert wird. Durch die Bewusstseinsbildung ge-

lingt es, mehr und mehr mit Tätern ins Gespräch zu kom-

men und über gewaltlose Konfliktlösungsstrategien für 

familiäre Spannungen zu diskutieren. Das trägt dazu bei, 

dass häusliche Gewalt immer weniger toleriert wird. Nach 

Durchführung der Aufklärungskampagnen und Schulungen 

reduzierte sich 2009 die Anzahl jener, die es f¿r Ăgelegentlich 

akzeptabelô hielten, Gewalt gegen andere anzuwenden, um 

25 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil der Befragten, die 

diese Verhaltensweisen unter Ăkeinen Umständen für akzep-

tabelô erachten um 35 Prozent. 

Neben der Bewusstseinsbildung werden gezielt Maßnahmen 

zur Unterstützung von Opfern ergriffen. Hierfür wird die 

NGO Social Services Cambodia (SSC) bei der Ausbildung 

von Sozialarbeiter/-innen beraten. Die Opfer nutzen die 

Angebote der mehr als 260 Sozialarbeiter/ -innen, um ver-

mehrt ihre Rechte wahrzunehmen, und wissen wohin und 

an wen sie sich wenden können. Daneben unterstützt die 

GTZ die NGO Transcultural Psychosocial Justice (TPO), 

die bereits über 1600 Menschen durch psychosoziale Bera-

tung, Selbsthilfegruppen sowie Therapien unterstützt hat. 

Seit 2006 hat sich so die Zahl der Fälle von Gewalt in den 

Familien nach Aussagen der Befragten (örtliche Behörden, 

Polizei, lokale Frauenräte, Absolventen von weiterführen-

den Schulen) verringert. Den befragten Gemeinde- und 

Frauenräten gelingt es nach eigenen Angaben, mit den Tä-

tern über gewaltlose Konfliktlösungsstrategien für familiäre 

Angelegenheiten ins Gespräch zu kommen. 

 

 
 

Im Juli 2009 wurde der Nationale Aktionsplan zur Präven-

tion von Gewalt gegen Frauen durch die kambodschanische 

Regierung angenommen. Neben der Fortführung von Auf-

klärungskampagnen und der Stärkung von Dienstleistungen 

für Opfer häuslicher Gewalt rückt mehr und mehr die 

Notwendigkeit der Erhebung von statistischen Daten in den 

Vordergrund. Die systematische Datensammlung im Be-

reich häuslicher Gewalt erfordert das Zusammenwirken von 

staatlichen Institutionen auf verschiedenen Ebenen. Um 

eine korrekte Datenerhebung zu ermöglichen, werden rele-

vante Akteure, zum Beispiel aus Polizei und Justiz, vernetzt 

und geschult. Außerdem werden staatliche Akteure bei der 

Erstellung von Leitlinien und der Konzeption von Trainings 

beraten, so dass die rechtlichen Regelungen des Gewalt-

schutzgesetzes auch auf Distrikt- und Gemeindeebene 

umgesetzt und angewendet werden können. Verlässliche 

Daten bieten die Chance, das Gewaltschutzgesetz auch in 

Zukunft adäquat anzupassen. 
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